
2. Satzung vom 27.11.2015 
zur Änderung der 

Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung der  
Stadt Neunburg vorm Wald 

(BGS-EWS) 
vom 01.01.2004 

 
 
 

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Stadt Neunburg vorm Wald 
folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
Änderungsinhalt 

 
Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Neunburg vorm Wald vom 
01.01.2004 in der Fassung mit der 1. Änderungssatzung vom 03.04.2005 wird wie folgt geändert: 
 
1. § 6 erhält folgende Fassung: 

 
 

§ 6 
Beitragssatz 

 
Der Beitrag beträgt  
 
a) pro Quadratmeter Grundstücksfläche                                             2,17 € 
b) pro Quadratmeter Geschossfläche                                                11,49 €. 
 
 
 
2. § 10a Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

 
 
 

§ 10 a 
Niederschlagswassergebühr 

 
(1) Die Gebühr bemisst sich nach der bebauten, überbauten, befestigten bzw. vollversiegelten oder 
teilversiegelten Grundstücksfläche, von der Niederschlagswasser unmittelbar oder mittelbar in die 
Entwässerungseinrichtung abfließen kann (angeschlossene Grundstücksfläche; ab- bzw. aufgerundet 
auf volle qm). Die Gebühr beträgt 0,39 € pro qm angesetzte Grundstücksfläche. 
 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2016 in Kraft. 
 
 

Neunburg vorm Wald, 27.11.2015 
Stadt Neunburg vorm Wald 

 
 

gez. Birner 
 

Birner 
1. Bürgermeister 


